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Gremium Sitzungsdatum Zuständigkeit 
Haupt- und Finanzausschuss 04.02.2013 Vorberatung 
Rat 05.02.2013 Entscheidung 
 
öffentlich Berichterstatter: StAI Gehle 
 
 
I. Änderung der Gebührensatzung zur Satzung über das 
Friedhofs- und Bestattungswesen der Stadt Brakel vom 
04.04.2011 
 
Sachverhalt: 
 

In § 2 Abs. 3 der zur Zeit gültigen Gebührensatzung zur Satzung über das 
Friedhofs- und Bestattungswesen der Stadt Brakel vom 04.04.2011 ist gere-
gelt, dass für die Benutzung der Leichenkammer eine Gebühr von 62,00 € er-
hoben wird, wenn die Beerdigung auf einem Friedhof außerhalb der Großge-
meinde Brakel stattfindet. 
Findet die Bestattung auf einem der städt. Friedhöfe statt, ist die Gebühr für 
die Benutzung der Friedhofskapelle (einschl. der Leichenkammer) gem. § 2 Abs. 2 in 
den Bestattungsgebühren gem. § 2 Abs. 1 enthalten. 
 
Wird eine Leiche aber in einer städt. Friedhofskapelle aufgebart und findet an-
schließend die Beerdigung auf dem kirchlichen Friedhof im Stadtbezirk Rheder 
statt, entsteht nach der zur Zeit gültigen Satzungsregelung keine Gebühren-
pflicht, da der Friedhof Rheder innerhalb der Großgemeinde Brakel liegt. 
 
Es wird vorgeschlagen, die Gebührensatzung entsprechend dem als Anlage 
beigefügten Entwurf der Änderungssatzung anzupassen. 
Die Anpassung ist kursiv und in Fettdruck dargestellt. 
 
 
Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 
 

Gebührenmehreinnahmen 553000/431100 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Rat beschließt die im Entwurf vorliegende I. Änderung der Gebührensat-
zung zur Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen der Stadt Brakel 
vom 04. April 2011. 
Die Satzung wird Bestandteil der Niederschrift. 
 
 
 

1 von 2 



2 von 2 

Anlagen: 
 

Entwurf der I. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur Satzung über 
das Friedhofs- und Bestattungswesen der Stadt Brakel vom 04. April 2011. 
 
 

Brakel, 24.09.2014/Abt .20/Gehle 
Der Bürgermeister 

 
 
 

Hermann Temme 


